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Antragsberechtigte
•	 Gemeinden und Gemeindeverbände
•	 Sonstige juristische Personen des öffent

lichen Rechts
•	 Natürliche Personen und Personen

gesellschaften sowie juristische Personen 
des privaten Rechts

Bewilligungsstelle 
Amt für regionale Landesentwicklung 
(ArL): 
•	 ArL Braunschweig
o www.arl-bs.niedersachsen.de 
•	 ArL Leine-Weser
o www.arl-lw.niedersachsen.de   
•	 ArL Lüneburg
o www.arl-lg.niedersachsen.de 
•	 ArL Weser-Ems 
o www.arl-we.niedersachsen.de  

Weitere Hinweise
o www.pfeil.niedersachsen.de
o www.zile.niedersachsen.de

Antragstellung
Förderanträge müssen bis zum 15. Septem-
ber eines Jahres eingereicht werden.

Tourismus eröffnet dem ländlichen Raum in mehrfacher Hin-
sicht besondere Entwicklungspotenziale. Durch Angebote 
für Tourismus und Naherholung gewinnt der ländliche Raum 
an Attraktivität und Einkommensmöglichkeiten.

Zielsetzung
Wesentliche Ziele sind die Unterstützung von Investitionen in die 
Einrichtungen des ländlichen Tourismus, die Bereitstellung von Frem-
denverkehrsinformationen sowie Ausschilderungen.

Was wird gefördert?
Es werden folgende Maßnahmen gefördert:
•	 Vorarbeiten (Analysen, Wirtschaftlichkeitsgutachten etc.),
•	 Investitionen in kleine Basis-, Attraktivitäts- und Freizeitinfra

strukturen, 
•	 Hinweise auf Sehenswürdigkeiten, einheitliche Ausschilderung 

von Wegen sowie Aufstellung/Aktualisierung von Verweis- und 
Erläuterungstafeln,

•	 Investitionen in Informations- und Vermittlungsstellen lokaler oder 
regionaler Tourismusorganisationen, Messeauftritte sowie Infor-
mationsmaterial (z. B. Broschüren, Flyer, Karten, IT-gestützte Info-
Punkte).

Wie wird gefördert?
Der Fördersatz ist abhängig vom jeweiligen Zuwendungsempfänger 
und beträgt maximal 73 %. Die Förderhöchstsumme ist generell 
auf 200.000 Euro je Vorhaben begrenzt.

Fördervoraussetzungen
Folgende Voraussetzungen sind zu erfüllen:
•	 in Orten mit mehr als 50.000 Übernachtungs- bzw. mindestens 

100.000 Tagesgästen ist zu prüfen, ob eine Förderung aus der 
sog. Tourismusförderung des Europäischen Fonds für regionale 
Entwicklung (EFRE) in Betracht kommt,

•	 kleinere Projekte mit lokalem und regionalem Einzugsbereich bis 
zu 50 km,

•	 Bau von Radwegen nur abseits von Kreis- und höher klassifizier-
ten Straßen. 

Ländlicher Tourismus 
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Antragsberechtigte
•	 Gemeinden und Gemeindeverbände
•	 Sonstige juristische Personen des öffent

lichen Rechts
•	 Natürliche Personen und Personen

gesellschaften sowie juristische Personen 
des privaten Rechts

Bewilligungsstelle 
 

Amt für regionale Landesentwicklung 
(ArL): 
•	 ArL Braunschweig
o www.arl-bs.niedersachsen.de 
•	 ArL Leine-Weser
o www.arl-lw.niedersachsen.de   
•	 ArL Lüneburg
o www.arl-lg.niedersachsen.de 
•	 ArL Weser-Ems 
o www.arl-we.niedersachsen.de  

Weitere Hinweise
o www.pfeil.niedersachsen.de
o www.zile.niedersachsen.de

Antragstellung
Förderanträge können jährlich zu folgenden 
Antragsstichtagen eingereicht werden: 
•	 31. Januar
•	 31. Mai 
•	 30. September

Das kulturelle Erbe etwa in Gestalt historischer Bausubstanz 
und Gartenanlagen ist wichtig für die Identität und Lebens-
qualität ländlicher Räume. Mit diesem Förderinstrument wer-
den deshalb kulturhistorische Bauten, Anlagen und Land-
schaften bewahrt.

Zielsetzung
Wesentliches Ziel ist die Erhaltung und Weiterentwicklung des kul-
turellen Erbes im ländlichen Raum, um die Lebens- und Erholungs-
qualität vor Ort zu stärken.

Was wird gefördert?
Gefördert werden Studien und Ausgaben zur Erhaltung, Gestaltung 
und Verbesserung von: 
•	 denkmalgeschützter Bausubstanz bzw. Anlagen sowie deren Um-

nutzung einschließlich Innenausbau und -sanierung (z. B. denk-
malrelevante Elemente, wie Innentüren und Wandmalereien oder 
in Kirchen Altäre, Emporen oder Orgeln),

•	 historisch bedeutsamen Gartenanlagen und Kulturlandschaften.

Wie wird gefördert?
Der Fördersatz ist abhängig vom jeweiligen Zuwendungsempfänger 
und beträgt maximal 53 %. 
Bei Vorhaben von besonderem Landesinteresse ist eine Erhöhung 
der Fördersätze möglich. Dabei ist die Einschätzung des Niedersäch-
sischen Landesamts für Denkmalpflege (NLD) entscheidend, wel-
ches bei der Prüfung der Förderanträge von Denkmalschutzmaßnah-
men eng eingebunden ist.

Fördervoraussetzungen
Sollen Vorhaben in Parkanlagen oder historischen Kulturlandschaften 
gefördert werden, muss eine historische Bedeutsamkeit der Anlage 
vorliegen. Die Förderung in und an Gebäuden setzt Denkmalschutz 
voraus.

Kulturerbe 
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Antragsberechtigte
•	 Gemeinden und Gemeindeverbände
•	 Zusammenschlüsse regionaler Akteure mit 

eigener Rechtspersönlichkeit unter Ein-
schluss von Gemeinden und Gemeindever-
bänden

Bewilligungsstelle 
Amt für regionale Landesentwicklung 
(ArL): 
•	 ArL Braunschweig
o www.arl-bs.niedersachsen.de 
•	 ArL Leine-Weser
o www.arl-lw.niedersachsen.de   
•	 ArL Lüneburg
o www.arl-lg.niedersachsen.de 
•	 ArL Weser-Ems 
o www.arl-we.niedersachsen.de  

Weitere Hinweise
o www.pfeil.niedersachsen.de
o www.zile.niedersachsen.de

Antragstellung
Die Antragstellung durch die förderberech-
tigten ILE-Regionen ist bereits erfolgt. 

Durch die Förderung eines externen Regionalmanagements 
werden Regionen bei der Umsetzung ihrer ländlichen Ent-
wicklungskonzepte unterstützt. In dieser Förderperiode gibt 
es 20 niedersächsische Regionen, die als sogenannte Regio-
nen der integrierten ländlichen Entwicklung (sog. „ILE-Regio-
nen“) über ein gefördertes Regionalmanagement verfügen.

Zielsetzung
Wesentliches Ziel ist die Unterstützung regionaler Akteure bzw. 
von Gemeinden und Gemeindeverbänden bei der Umsetzung eines 
integrierten ländlichen Entwicklungskonzeptes (ILEK). 

Was wird gefördert? 
Gefördert werden die Kosten für den Einsatz eines Regionalmanage-
ments mit folgendem Aufgabenspektrum:

•	 Prozessentwicklung und Prozessgestaltung, 
•	 Konzept- und Projektentwicklung,
•	 Information, Beratung und Aktivierung der Akteure,
•	 Öffentlichkeitsarbeit.

Das Regionalmanagement der ILE-Regionen kann darüber hinaus 
Projekte entwickeln, die mit anderen PFEIL-Maßnahmen oder nieder-
sächsischen Förderprogrammen gefördert werden können. 

Wie wird gefördert?
Der Einsatz eines Regionalmanagements wird mit einem Fördersatz 
von bis zu 75 % der zuwendungsfähigen Kosten unterstützt. Die 
Förderhöchstsumme ist abhängig von der Einwohnerzahl der Region, 
liegt allerdings bei maximal 90.000 Euro pro Jahr bei einer Laufzeit 
von bis zu sieben Jahren.

Fördervoraussetzungen
Es wurden nur jene 20 Regionen gefördert werden, deren Entwick-
lungskonzepte im Rahmen eines Wettbewerbs um die Auswahl zu-
künftiger ILE-Regionen anerkannt worden sind.

Pro Region ist ein Regionalmanagement förderfähig.
Das Regionalmanagement muss an Stellen außerhalb der öffentlichen 
Verwaltung vergeben werden.
In jährlichen Tätigkeitsberichten ist die Arbeit des Regionalmanage-
ments zu dokumentieren.

Regionalmanagement 
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LEADER ist ein Förderinstrument für die Regionalentwicklung, 
mit dem die lokale Bevölkerung den Entwicklungsprozess vor 
Ort aktiv gestalten kann. LEADER baut dabei auf die Eigen-
verantwortung und das bürgerschaftliche Engagement loka-
ler Akteure für ihre Region. Die Potenziale und Stärken einer 
Region werden so optimal genutzt und ausgebaut.

Zielsetzung
Mit der Maßnahme „LEADER“ werden ausgewählte Regionen bei 
der Erarbeitung eines Entwicklungskonzepts und dessen Umsetzung 
durch konkrete Projekte gefördert. Die Aktivitäten einer LEADER-
Region werden über eine Lokale Aktionsgruppe (LAG) gesteuert. In 
ihr sind engagierte Bürgerinnen und Bürger, Vertreter verschiede-
ner Institutionen und öffentlicher Stellen aus der Region vertreten; sie 
besteht mindestens zur Hälfte aus Wirtschafts- und Sozialpartnern. 
Unter Leitung der LAG werden lokale Akteure in einem sog. Bottom-
up-Ansatz aktiv in die Ausarbeitung und Umsetzung integrierter 
und themenübergreifender Entwicklungskonzepte (REK) einbezogen. 
Jeder LEADER-Region stehen EU-Fördergelder aus PFEIL zur Verfü-
gung, mit dem Akteure Vorhaben aus ihrem Entwicklungskonzept 
umsetzen können. Die Entscheidung über die Verwendung der För-
dermittel trifft die Region eigenständig. Für die Projektförderung in 
LEADER-Regionen gibt es nur wenige inhaltliche Vorgaben – die För-
derung über LEADER ist deshalb in besonderer Weise für das Ent-
wickeln und Erproben innovativer Ansätze prädestiniert.

Was wird gefördert? 
Gefördert werden zunächst die Erarbeitung des REK und dann auf 
dieser Basis:
•	 Projekte zur Umsetzung des Regionalen Entwicklungskonzepts,
•	 Kooperationsprojekte zwischen verschiedenen Regionen ein-

schließlich entsprechender Anbahnungskosten,
•	 Laufende Kosten der Zusammenarbeit innerhalb einer LAG, insbe-

sondere die Kosten für Regionalmanagement und Geschäftsstelle, 
Öffentlichkeitsarbeit, Schulungen, Veranstaltungen etc.

Wie wird gefördert?
Im Zuge der Aufstellung des REK hat jede Region (bzw. ihre LAG) 
eigene Förderbedingungen erstellt, um die Entwicklung in den für sie 
relevanten Handlungsfeldern gezielt voranzutreiben. Dazu stehen 
ihnen nach erfolgter Anerkennung 2,4 Mio. Euro bzw. großen Regio-
nen 2,8 Mio. Euro zur Verfügung.

LEADER
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Antragsberechtigte
Soweit im jeweiligen REK der Region keine 
weiteren einschränkende Regelungen 
getroffen wurden:
•	 Lokale Aktionsgruppen mit eigener 

Rechtspersönlichkeit 
•	 Von einer Lokalen Aktionsgruppe beauf-

tragte Partner und Stellen mit eigener 
Rechtspersönlichkeit

•	 Juristische Personen des öffentlichen 
und privaten Rechts sowie natürliche 
Personen

Bewilligungsstelle 
Amt für regionale Landesentwicklung 
(ArL): 
•	 ArL Braunschweig
o www.arl-bs.niedersachsen.de 
•	 ArL Leine-Weser
o www.arl-lw.niedersachsen.de   
•	 ArL Lüneburg
o www.arl-lg.niedersachsen.de 
•	 ArL Weser-Ems 
o www.arl-we.niedersachsen.de  

Weitere Hinweise
o www.leader.niedersachsen.de

Antragstellung
Das Antragsverfahren erfolgt in zwei 
Schritten:
•	 Potenzielle Projektträger reichen ihre Pro-

jektvorschläge zunächst bei der jeweiligen 
LAG bzw. dem eingesetzten Regional
management / der Geschäftsstelle ein. 
Eventuelle Antragsfristen richten sich nach 
den Bestimmungen der LAG.

•	 Im Anschluss an die Projektauswahl erfolgt 
die eigentliche Antragstellung beim ört-
lich zuständigen Amt für regionale Landes-
entwicklung (ArL).

Dementsprechend ist auch der Fördersatz im jeweiligen REK der 
Region festgelegt und kann abhängig von der Art des Zuwendungs-
empfängers und der Maßnahme von Region zu Region variieren. 
Grundsätzliche Regelungen wie bestimmte Förderausschlüsse und 
Mindestbeträge sind in der LEADER-Richtlinie festgelegt. LEADER-
Projekte können somit nur gefördert werden, wenn die beantragte 
Fördersumme mindestens 500 Euro beträgt. Bei Projekten von Ge-
bietskörperschaften liegt dieser Mindestbetrag bei 1.000 Euro. 
 

Fördervoraussetzungen
Projekte können nur auf Grundlage der Festlegungen im jeweiligen 
REK gefördert werden. Die Lokale Aktionsgruppe hat die Einhaltung 
dieser Festlegungen vor Bewilligung zu bestätigen. Alle Informationen 
zu den REK der angerkannten LEADER-Regionen sowie zum Regio-
nalmanagement bzw. der Geschäftsstelle der Region können über 
die LEADER-Webseite aufgerufen werden.

Im Allgemeinen gilt, dass eine Förderung nur in Orten bis 10.000 Ein-
wohnern erfolgen darf, es sei denn die Projekte wirken sich überwie-
gend auf den umgebenden ländlichen Raum aus.

LEADER-Regionen in Niedersachsen



Entwicklung in ländlichen Gebieten | 53

Durch die PFEIL-Maßnahme „Transparenz schaffen – von der 
Ladentheke bis zum Erzeuger“ sollen insbesondere Kinder 
und Jugendliche realistische Eindrücke bekommen, wie Land-
wirtschaft heute funktioniert. Dies geschieht durch Bildungs- 
und Informationsveranstaltungen, aber auch durch Netzwerk
aktivitäten, die von ausgewählten regionalen Bildungsträgern 
durchgeführt und durch PFEIL gefördert werden.

Zielsetzung
Ziel ist es, dass Betriebe aus der Land- und Ernährungswirtschaft in 
Kontakt mit den „Verbrauchern von morgen“ kommen und ihre 
Produktionsweise und ihre Erzeugnisse bei Kindern- und Jugendlichen 
sowie in ihrem regionalen Umfeld bekannt machen. So wird etwa 
Schulklassen ein Einblick in die Produktion von Lebensmitteln vor Ort 
ermöglicht. Darüber hinaus soll ein Dialog mit den Verbrauchern her-
gestellt werden. Dies bietet den teilnehmenden Betrieben die Mög-
lichkeit, bessere Kenntnisse über Verbrauchererwartungen zu erhal-
ten und neue Handlungskompetenzen zu entwickeln. Damit sollen 
auch neue Möglichkeiten der Diversifizierung landwirtschaftlicher 
Tätigkeiten aufgezeigt werden sowie Netzwerke zwischen den Akteu-
ren geschaffen werden.

Was wird gefördert?
Gefördert werden sog. regionale Bildungsträger, die Akteure in 
ländlichen Regionen vernetzen und sie dabei unterstützen, Informa-
tions- und Bildungsangebote im Bereich „Umwelt, Landwirtschaft 
und Ernährung“ insbesondere für junge Konsumentinnen und Kon-
sumentenen anzubieten. Förderfähig sind im Wesentlichen Veran-
staltungen wie z. B. Betriebserkundungen und Netzwerkaktivitäten 
(z. B. Konferenzen und Fortbildungen).

Der Verein Heimvolkshochschule Barendorf e.V. wird als landesweit 
tätige zentrale Koordinierungsstelle gefördert. Die Koordinierungs-
stelle hat Kompetenzen in der Organisation von landesweiten Projek-
ten, in der Lehre und der pädagogischen Durchführung von Schu-
lungen, Workshops und Coaching. Sie koordiniert die Aktivitäten der 
regionalen Bildungsträger und bietet ihnen und den weiteren Teil-
nehmenden Beratung sowie fachliche Unterstützung an.

Wie wird gefördert?
Der Fördersatz beträgt bis zu 100 %, wobei pro regionalem Bildungs-
träger eine Förderhöchstsumme von maximal 20.000 Euro jährlich 
gewährt wird. Förderfähig sind Ausgaben für die Planung, Organisa-
tion, Durchführung und Auswertung der Informations- und Bildungs-
veranstaltungen sowie Netzwerkaktivitäten, wie z. B. Personal-, 

Transparenz schaffen 
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Honorarkosten oder Reisekosten. Für Personal- und Honorarkosten 
gilt eine Bemessungsgrenze von maximal 20 Euro je Zeitstunde.
Für die zentrale Koordinierungsstelle sind Personal- und Sachkosten 
bis maximal 150.000 Euro pro Jahr förderfähig.

Fördervoraussetzungen
Regionale Bildungsträger müssen zunächst eine Anerkennung bei 
der Landwirtschaftskammer Niedersachsen (LWK) beantragen. Hier-
für müssen sie ihre fachliche und organisatorische Eignung nach-
weisen.

Die regionalen Bildungsträger binden weitere Partner, nämlich Be-
triebe der Land- oder Ernährungswirtschaft, Bildungseinrichtungen 
(allgemeinbildende oder berufsbildende Schulen) sowie z. B. Ver-
bände in ein regionales Netzwerk ein. Im Netzwerk muss mindestens 
ein aktiver Landwirt mitwirken; mindestens eine Bildungs- oder In-
formationsveranstaltung muss auf einem landwirtschaftlichen Betrieb 
stattfinden. 

 

Antragsberechtigte
Regionale Bildungsträger aus Niedersachsen 
und Bremen. 

Bewilligungsstelle 
Landwirtschaftskammer Niedersachsen 
(LWK)
o www.lwk-niedersachsen.de

Weitere Hinweise
o www.pfeil.niedersachsen.de
o www.transparenz-schaffen.de
o www.bto-barendorf.de

Antragstellung
Anträge auf Anerkennung als regionaler 
Bildungsträger sowie zur Durchführung von 
Maßnahmen können zu festlegten Zeit
räumen eingereicht werden.

Die Antragsfristen werden auf der Webseite 
der Landwirtschaftskammer Niedersachsen 
(LWK) veröffentlicht.

Die anerkannten regionalen Bildungsträger 
sind auf der Website „Transparenz schaffen“ 
veröffentlicht.
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Ämter für regionale  
Landesentwicklung

Amt für regionale Landesentwicklung 
Braunschweig
Bohlweg 38
38100 Braunschweig
Telefon: +49 531 484-1000
o www.arl-bs.niedersachsen.de

Amt für regionale Landesentwicklung 
Leine-Weser
Bahnhofsplatz 2-4
31134 Hildesheim
Telefon: +49 5121 9129-800
o www.arl-lw.niedersachsen.de

Amt für regionale Landesentwicklung 
Lüneburg
Auf der Hude 2
21339 Lüneburg
Telefon: +49 4131 15-1301
o www.arl-lg.niedersachsen.de

Amt für regionale Landesentwicklung 
Weser-Ems
Theodor-Tantzen-Platz 8
26122 Oldenburg
Telefon: +49 441 799-0
o www.arl-we.niedersachsen.de

Amt für regionale  
Landesentwicklung

Damit die PFEIL-Förderinstrumente und die dafür bereit ste-
henden Finanzmittel effektiv für die Entwicklung des länd
lichen Raums genutzt werden können, steht flächendeckend 
ein Informations- und Beratungsnetzwerk zur Verfügung. 

Potenzielle Antragsteller und Projektträger erhalten für die verschie-
denen Förderangebote von PFEIL Unterstützung und Beratung in 
den fachlich und räumlich zuständigen Bewilligungsstellen (zur Zu-
ständigkeit der Bewilligungsstellen: vgl. die vorstehenden Informa
tionen zu den einzelnen Fördermaßnahmen von PFEIL). Die Bewilli-
gungsstellen sind mit den Details der einzelnen Fördermaßnahmen 
vertraut, sie haben im Regelfall auch gute Kenntnisse über die regio-
nalen Gegebenheiten. 

Es lohnt zu prüfen, welche der vielfältigen Fördermöglichkeiten von 
PFEIL für eigene Projekte in Frage kommen. Es liegt damit in der 
Verantwortung der regionalen Akteure, die Chance einer Förderung 
aus PFEIL zu nutzen, gute Projektideen zu entwickeln und sie mit 
Erfolg umzusetzen. 

Mit Blick auf das zum Teil sehr umfangreiche und in dieser Broschüre 
nur in den Grundzügen dargestellte Regelwerk für die Förderung 
sollten in jedem Falle die folgenden Grundregeln beachtet werden:

•	 Setzen Sie sich sorgfältig mit der entsprechenden Förderrichtlinie 
und begleitenden Informationen auseinander.

•	 Sprechen Sie die jeweilige Bewilligungsstelle vor Antragstellung an.
•	 Beschreiben Sie Ihr Projekt und Ihren Förderbedarf im Förderantrag 

möglichst präzise.
•	 Beginnen Sie mit Ihrem Projekt nicht vor Eingang des Bewilligungs-

bescheids.
•	 Beachten Sie im Erfolgsfall sehr sorgfältig die Bestimmungen im 

Bewilligungsbescheid und insbesondere die Vorschriften für die 
Projektumsetzung, wie etwa zur Nachweisführung sowie für die 
Vergabe von Aufträgen.

Die genauen Förderbestimmungen entnehmen Sie bitte den jeweils 
gültigen Förderrichtlinien. Weitere Informationen u. a. zum Antrags-
verfahren erhalten Sie bei den jeweils zuständigen Bewilligungsstellen 
sowie auf der Webseite des Niedersächsischen Ministeriums für Er-
nährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (ML) und des Nieder-
sächsischen Ministeriums für Umwelt, Energie und Klimaschutz (MU).

Weitere Informationen 
und Kontakte 
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Niedersächsischer Landesbetrieb 
für Wasserwirtschaft, Küsten- 
und Naturschutz (NLWKN)
Ratsherr-Schulze-Straße 10
26122 Oldenburg
Telefon: +49 441 799 0
o www.nlwkn.niedersachsen.de

Landwirtschaftskammer  
Niedersachsen (LWK) 

Mars-la-Tour-Straße 1-13
26121 Oldenburg
Telefon: +49 441 801-0
o www.lwk-niedersachsen.de 
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